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338/A XXVI. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Mag. Andreas Schieder, Gabriele Heinisch-Hosek, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

Geltende Fassung lt. BKA/RIS 
(Bundesrecht konsolidiert) 

mit Stichtag 26.09.2018 

 
Änderungen laut Antrag vom 26.09.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe) 

 Bundesgesetz, mit dem das Mutterschutzgesetz 
1979 geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

 Änderung des Mutterschutzgesetzes  
Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Mutterschutzgesetz 1979, BGBl. Nr. 409/1980, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 126/2017, wird wie folgt geändert: 

 

 1. § 15f Abs. 1 lautet:  

§ 15f. (1) Die Dienstnehmerin behält den Anspruch 
auf sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne 
des § 67 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1988 in 
den Kalenderjahren, in die Zeiten einer Karenz fallen, in 
dem Ausmaß, das dem Teil des Kalenderjahres 
entspricht, in den keine derartigen Zeiten fallen. Für die 
Dienstnehmerin günstigere Regelungen werden dadurch 
nicht berührt. Soweit nicht anderes vereinbart ist, bleibt 
die Zeit der Karenz bei Rechtsansprüchen der 
Dienstnehmerin, die sich nach der Dauer der Dienstzeit 
richten, außer Betracht. Die erste Karenz im 
Dienstverhältnis wird für die Bemessung der 
Kündigungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall (Unglücksfall) und das Urlaubsausmaß 
jedoch bis zum Höchstausmaß von insgesamt zehn 
Monaten angerechnet. 

 

„§ 15f (1) Die Dienstnehmerin behält den Anspruch 
auf sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne 
des § 67 Abs. 1 des Einkommenssteuergesetzes 1988 in 
den Kalenderjahren, in die Zeiten einer Karenz fallen, in 
dem Ausmaß, das dem Teil des Kalenderjahres 
entspricht, in den keine derartigen Zeiten fallen. Für die 
Dienstnehmerin günstigere Regelungen werden dadurch 
nicht berührt. Zeiten der Karenz werden bei 
Rechtsansprüchen, die sich nach der Dauer der 
Dienstzeit richten, in vollem Umfang angerechnet.“ 

§ 15f. (1) Die Dienstnehmerin behält den Anspruch 
auf sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne 
des § 67 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes Einkommenssteuergesetzes 
1988 in den Kalenderjahren, in die Zeiten einer Karenz 
fallen, in dem Ausmaß, das dem Teil des Kalenderjahres 
entspricht, in den keine derartigen Zeiten fallen. Für die 
Dienstnehmerin günstigere Regelungen werden dadurch 
nicht berührt. Soweit nicht anderes vereinbart ist, bleibt 
die ZeitZeiten der Karenz werden bei Rechtsansprüchen 
der Dienstnehmerin, die sich nach der Dauer der 
Dienstzeit richten, außer Betracht. Die erste Karenz im 
Dienstverhältnis wird für die Bemessung der 
Kündigungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall (Unglücksfall) und das Urlaubsausmaß 
jedoch bis zum Höchstausmaß von insgesamt zehn 
Monatenin vollem Umfang angerechnet. 

 2. Dem § 40 wird folgender Abs. 29 angefügt:  

 „(29) § 15f Abs. 1 in der Fassung des (29) § 15f Abs. 1 in der Fassung des 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008464


 

 

Geltende Fassung lt. BKA/RIS 
(Bundesrecht konsolidiert) 

mit Stichtag 26.09.2018 

 
Änderungen laut Antrag vom 26.09.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe) 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2018 tritt mit 
1. Jänner 2019 in Kraft.“ 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2018 tritt mit 
1. Jänner 2019 in Kraft. 
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